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Der Bürgermeister 

 

 

 

Einreicher/zuständige Dienststelle:  

01.1 - Bürgermeisterbereich 

 

 

Betrifft: Satzung zur Benennung von Straßen, Plätzen, Brücken, Grün- und Parkan- 

lagen sowie sonstigen öffentlichen Einrichtungen der Stadt Eberswalde  

– Benennungssatzung 

 

Beschlusstext: 

 

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die als Anlage 1 beigefügte „Satzung zur 

Benennung von Straßen, Plätzen, Brücken, Grün- und Parkanlagen sowie sonstigen 

öffentlichen Einrichtungen der Stadt Eberswalde – Benennungssatzung“ mit der Änderung, 

dass § 2 Abs. 12 Nr. 5 wie folgt lauten soll: „Bei der Auswahl von Persönlichkeiten sind 

bevorzugt so lange Frauen auszuwählen, bis das Verhältnis zwischen Männern und Frauen 

ausgewogen ist.“ 

 
 

Eberswalde, den 23.11.2022 

 

 

 

 

Götz Herrmann  Martin Hoeck 

Bürgermeister Siegel Vorsitzender der 

Stadtverordnetenversammlung   
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Datum           22.11.2022 
                 

                       Stadtverordnetenversammlung

  

beschlossen in öffentlicher Sitzung 


